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Leiter derjenigen benachbarten Provinzialbehörde desfelben Verwaltungszweiges ernannt ,
deren Sitz dem Sitze der vertragfchließenden Behörde am nächften belegen ift.

7) Der Obmann hat die weiteren Verhandlungen zu leiten und darüber zu be¬
finden , ob und inwieweit eine Ergänzung der bisherigen Verhandlungen (Beweisaufnahmen
ufw .) ftattzufinden hat . Die Entfcheidung über den Streitgegenftand erfolgt nach
Stimmenmehrheit .

8 ) Beftehen in Beziehung auf Summen , über welche zu entfcheiden ift , mehr als
zwei Meinungen , fo wird die für die größte Summe abgegebene Stimme der für die
zunächft geringere abgegebenen hinzugerechnet .

9) Über die Tragung der Koften des fchiedsrichterlichen Verfahrens entfcheidet
das Schiedsgericht nach billigem Ermeffen .

10) Wird der Schiedsfpruch in den im § 1041 der Zivilprozeßordnung bezeich-
neten Fällen aufgehoben , fo hat die Entfcheidung des Streitfalles im ordentlichen Rechts¬
wege zu erfolgen .

§ 21 . Koften und Stempel .
1 ) Briefe und Depefchen , welche den Abfchluß und die Ausführung des Vertrages

betreffen , werden beiderfeits freigemacht .
2) Die Portokoften für Geld - und fonftige Sendungen , welche im ausfchließlichen

Intereffe des Unternehmers erfolgen , trägt diefer .
3) Die Stempelfteuer trägt der Unternehmer nach Maßgabe der gefetzlichen Be-

ftimmungen . Auch diejenigen Stempelbeträge find von dem Unternehmer zu zahlen,
die von der Steuerbehörde etwa nachträglich gefordert werden .

4) Die übrigen Koften des Vertragsabfchluffes fallen jedem Teile zur Hälfte zurLaft .
Anerkannt . . . . den . . . ten ig . . (Der Unternehmer .)

6 . Kapitel .
Befondere Vertragsbedingungen ,

Inhalt der
Die jedem Vertrage beizufügenden „ Behinderen Bedingungen " beftehen :

befonderen 1 ) aus einem allgemeinen Teil , der bei allen Arbeiten und Lieferungen nach
Bedingungen porm uncj wefentlichem Inhalt derfelbe bleibt, undnd techmfchen '
vorichriften . 2 ) aus den technifchen Vorfchriften , die je nach dem Gegenftande der Ver¬

dingung verfchieden find.
Der allgemeine Teil befteht nach der in Preußen geltenden , wiederholt erwähnten

» Dienftanweifung « aus folgenden Paragraphen :
§ l . Gegenftand des Vertrages ,
§ 2 . Umfang der Leitungen des Unternehmers ;
§ 3 . Nebenleiftungen ;
§ 4. Beginn , Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen ;
§ 5 . Berechnung der dem Unternehmer zuftehenden Vergütung (einfchl . der Ver¬

gütung für Tagelohnarbeiten ) ;
§ 6 . Zahlungen ;
§ 7 . Höhe der Vertragsftrafe ;
§ 8 . Sicherheitsleiftung ;
§ 9 . Gewährleiftung ;
§ 10 . Schiedsgericht ;
§ 11 . Rechnungsaufftellung ;

Wogegen die technifchen Vorfchriften folgendes enthalten müffen :
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1 ) Beftimmungen über die nicht befonders zu entfchädigenden Nebenleiftungen ,
welche für die Preisbemeffung in den Angeboten und bei den Abrechnungen von be-
fonderer Wichtigkeit find ;

2) Beftimmungen über die Art der Abnahme ufw . ;
3) allgemeine Vorfchriften über die Art der Bauausführung , foweit diefe fich nicht

fchon aus dem Wortlaute des Verdingungsanfchlages oder des fonft zugrunde
liegenden Anfchlages ergibt .

Bei diefen allgemeinen Vorfchriften über die Art der Bauausführung hat man fich
vor allem davor zu hüten , allzufehr in das Breite zu gehen und , wie man das häufig
findet , vollftändige Abhandlungen zu fchreiben . Das Wefentliche fagt bereits § 7 der
„ Allgemeinen Bedingungen « mit den Worten : „ Die Leiftungen oder Lieferungen müffen
den beften Regeln der Technik ufw . entfprechen . « Man hat in den befonderen Be¬
dingungen demnach hauptfächlich nur alle für den betreffenden Bau wichtigen Eigen¬
tümlichkeiten anzuführen und zu befprechen .

Im Falle nach Prozenten der Anfchlagsfumme verdungen (fiehe Art . 70 , S. 61 )
oder der Bau in Generalentreprife vergeben wird (fiehe Art . 67, S . 5g ) , müffen fich die
„ Technifchen Vorfchriften « auf fämtliche Titel des Anfchlags erftrecken .

Für die „ Allgemeinen Vorfchriften « der befonderen Bedingungen fei nach -
ftehend ein Beifpiel nach der oftgenannten „Dienftanweifung " gegeben .

§ 1 . Qegenttand des Vertrages .
„Qegenftand des Unternehmens ift die Ausführung der . Arbeiten .

(die Lieferung von . ) für den Bau des .

88.
Befondere

Bedingungen
(Allgemeine

Vorfchriften ).

§ 2 . Umfang der Leiftungen des Unternehmers .
Die zu übernehmenden Arbeiten und Lieferungen ergeben fich aus dem Anfchlage (Ver-

dingungsanfchlage, Angebot .) Die Ausführung hat hiernach , fowie auf Grund der zugehörigen
Zeichnungen und fonftigen technifchen Ausarbeitungen (der Mafien- , ftatifchen und Gewichts¬
berechnungen) zu erfolgen. Der Hauptausfertigung des Vertrages, welche als Grundlage für die
Ausführung und Abrechnung der Bauverwaltung verbleibt , find die erwähnten, durch die beider-
feitige Namensunterfchrift anzuerkennenden Unterlagen urfchriftlich oder in beglaubigter Abfchrift
beizufügen .

Im übrigen gelten für den Umfang und die Art der Leiftungen des Unternehmers die an¬
gefügten technifchen Vorfchriften.

§ 3 . Nebenleiftungen .
Hinfichtlich der Nebenleiftungen wird auf die unter a der technifchen Vorfchriften ent¬

haltenen Beftimmungen verwiefen. Eine befondere Vergütung für die dort oder im Verdingungs-
anfchlage ausdrücklich angeführten Nebenleiftungen findet nicht ftatt.

Nebenleiftungen , die weder im Verdingungsanfchlage noch in den technifchen Vor¬
fchriften vorgefehen find , fallen nicht unter diefen Vertrag und können von dem Unternehmer
unentgeltlich nicht gefordert werden.

§ 4 . Beginn , Fortführung und Vollendung der Arbeiten und Lieferungen .
Mit der Ausführung der Arbeiten (Lieferungen) ift am . zu beginnen.
Die Arbeiten und Lieferungen find im einzelnen fo zu fördern , daß .

Die Fertigftellung fämtlicher im Verdingungsanfchlage vorgefehenen Leiftungen einfchließlich
aller Nebenarbeiten muß bis zum . erfolgt fein .

§ 5- Berechnung der dem Unternehmer zuftehenden Vergütung , einfchließlich der
Vergütung für Tagelohnarbeiten .

Die Höhe der dem Unternehmer im ganzen zuftehenden Vergütung wird nach den wirklichen
Leiftungen und Lieferungen unter Zugrundelegung der im Verdingungsanfchlage oder in fonftiger
Weife vereinbarten Einheitspreife berechnet.

Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl .J
®
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Für alle mit Zuftimmung oder auf Anordnung des bauleitenden Beamten zur Ausführung
gelangenden , vom Vertrage abweichenden oder in diefem nicht vorgefehenen Leiftungen und
Lieferungen find unter dem Vorbehalte der Genehmigung derjenigen Behörde , die den Vertrag
beftätigt hat, vor der Ausführung angemeffene Entfchädigungen fchriftlich zu vereinbaren.

Ift die Feftftellung einer Vergütung für Mehrarbeiten verabfäumt worden , fo muß der Unter¬
nehmer fich eine Entfchädigung nach ortsüblichen , der Güte der Leiftungen entfprechenden Preifen
gefallen laffen.

Werden mit Zuftimmung oder auf Anordnung der Bauverwaltung einzelne , nicht vertrags¬
mäßige Arbeiten im Tagelohn ausgeführt , fo find hierfür die vom Unternehmer bei Abgabe
feines Angebotes anzumeldenden Lohnforderungen zu berechnen . Diefe betragen für die Arbeits -
ftunde :

a) eines Poliers, Werkführers oder Monteurs = . . . Pfennige,
b) eines Gefellen = . . . „
c) eines Lehrlings = . . . „
d) eines Arbeiters = . . . „

In dielen Lohnfätzen find das Meiftergeld , die Beiträge zur Kranken- und Invaliden-

verficherung, fowie die Vergütung für das Vor- und Unterhalten brauchbarer Geräte und Rüftungen
mit enthalten.

Bei Überftunden und Nachtftunden erhöhen fich die vorftehenden Lohnfätze um . . . vH.
Ob und inwieweit bei Tagelohnarbeiten zur Beauffichtigung ein Polier verwendet und in

Anrechnung gebracht werden darf , entfcheidet der leitende Baubeamte auf Antrag des Unternehmers
vor Inangriffnahme der Airbeiten .

Werden die Tagelohnarbeiten zu einer Zeit ausgeführt , in der zur Beauffichtigung der
vertragsmäßigen Leiftungen Poliere auf der Bauftelle tätig find , fo haben diefe in der Regel auch
die im Tagelohn befchäftigten Gefellen und Arbeiter anzuleiten und zu überwachen. In diefem
Falle können befondere Entfchädigungen für Poliere nur ausnahmsweife, wenn dies durch beftimmte
Umftände gerechtfertigt erfcheint, zugebilligt werden.

§ 6 . Zahlungen .
Die Zahlungen an den Unternehmer erfolgen durch die Königl. in .

oder die . Kaffe in .
Die Beftimmung darüber , welche Zahlungen aus der einen oder anderen Kaffe geleiftet

werden, bleibt der bauleitenden Behörde Vorbehalten.

§ 7. Höhe der Vertragsftrafe .
Hält der Unternehmer die in § 4 feftgefetzten Friften durch eigenes Verfchulden nicht ein ,

fo verfällt er für jeden Tag der Verfpätung in eine Vertragsftrafe von . . . . Mark.

§ 8 . Sicherheitsleiftung .
Die Sicherheitsleiftung für die übernommenen Verbindlichkeiten foll durch Pfandbeftellung

erfolgen. Die Höhe des Pfandes wird auf . . . . Mark feftgefetzt.
Es - ift 14 Tage nach Erteilung des Zufchlages bei der Königl. Kasse in .

zu hinterlegen (wird durch Einbehaltung von den Abfchlagszahlungen eingezogen) .
Das Pfand wird zurückgegeben, fobald die Verpflichtungen , zu deren Sicherftellung es dienen

foll , vollftändig erfüllt find , und zwar zu drei Fünfteln des Gefamtbetrages mit . Mark nach
Beendigung der Arbeiten und Lieferungen und im übrigen unmittelbar nach Ablauf der verein¬
barten Gewährleiftungszeit (§ g) . Ift eine folche nicht vereinbart , fo erfolgt die Rückgabe des
Gefamtpfandes unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten und Lieferungen. .

Stellen fich vor Ablauf der Gewährleiftungszeit an den von dem Unternehmer ausgeführten
Arbeiten und Lieferungen Mängel heraus , fo wird das Pfand fo lange einbehalten , bis diefe
Mängel vollftändig befeitigt find.

§ g . Gewährleiftung .
Der Unternehmer bleibt für die Güte der von ihm gelieferten Arbeiten und Bauftoffe nach

erfolgter Schlußabnahme noch . . . . Jahre lang haftbar und ift verpflichtet , während diefer Zeit
alle hervortretenden Mängel auf feine Koften zu befeitigen.

Zeigt der Unternehmer fich hierin derart fäumig und unzuverläffig , daß eine wiederholte
Berichtigung der fraglichen Arbeiten durch den Baubeamten notwendig wird , fo hat er die hier¬
durch entftehenden Unkoften zu tragen . Die Entfcheidung darüber , was in jedem Einzelfalle zu
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gefchehen hat, insbefondere die Feftftellung und Einziehung der bezeichneten Unkoften, bleibt der
vorgeletzten Dienftbehörde Vorbehalten.

§ 10 . Schiedsgericht .
Bei Streitigkeiten über die durch den Vertrag begründeten Rechte und Pflichten fowie über

die Ausführung des Vertrages ist ein Schiedsgericht anzurufen, das nach den allgemeinen Vertrags¬
bedingungen gebildet wird.

Für den Fall, daß die Heranziehung eines Obmannes nötig fein füllte und die Schiedsrichter
fich über die Wahl eines folchen nicht einigen können, erfolgt feine Ernennung durch den Regie-
rungspräfidenten zu .

§ 11 . Rechnungsaufftellung .
Die vom Unternehmer in einfacher Ausfertigung einzureichenden Rechnungen müffen von

ihm unterfchrieben fein, auch feinen Wohnort und den Tag der Ausftellung angeben.
Zu den Rechnungen ift Papier von 21cm Breite und 33 cm Höhe zu verwenden. Damit ein

Teil der Schrift und der Zahlen bei dem Zufammenheften der Belege nicht verdeckt wird, ift der
innere Rand beiderfeitig 1cm breit frei zu laffen .

Die Rechnungen find in der Form, Ausdrucksweife, Bezeichnung der Räume und Reihenfolge
der Anfätze genau dem Verdingungsanfchlage entfprechend aufzuftellen.

Tagelohn- und Mehrarbeiten find in befonderer Rechnung nachzuweifen unter Beifügung der
getroffenen Vereinbarungen.

Der Unternehmer hat die Schlußrechnung fpäteftens . . . Wochen nach erfolgter Schlußab¬
nahme zur Prüfung einzureichen.

Im übrigen wird auf die nachftehenden technifchen Vorfchriften Bezug genommen."

Zur Benutzung beim Privatbau find die » Allgemeinen Bedingungen «
, fowie s9.

der allgemeine Teil der » Befonderen Bedingungen « zu breit und zu bureaukratifch fAngmeLn^
angelegt. Beide laffen fich leicht zu » Allgemeinen Bedingungen « überhaupt zu- und„Be;0nderen
fammenziehen , wodurch die häufig vorkommenden Wiederholungen vermieden Bed

für
S

den
en”

werden und das Ganze an Kürze und Überfichtlichkeit gewinnen wird. Zugleich Privatbau.
können fehr viele fich für den Privatbau nicht eignende Beftimmungen, wie z. B.
die über das Rechnungsformat , fortfallen . Für den Privatarchitekten enthalten
jene beifpielsweife angeführten Bedingungen aber das vollftändige Material, aus
welchem er für jeden Fall feine » Allgemeinen Bedingungen « zufammenftellen kann .

Hiernach möge ein Beifpiel von » Technifchen Bedingungen « für die Fälle
folgen , wenn das Verfahren des Abbietens von der Anfchlagsfumme (fiehe Art . 70)
zugeiaffen oder der Bau in Paufchfumme an einen Unternehmer (fiehe Art . 67)
vergeben wird . Hierbei müffen fich die technifchen Bedingungen auf fämtliche

Anfchlagstitel erftrecken.
Nach der früher genannten » Dienftanweifung « lauten diefe Bedingungen ,

deren erfte 11 Paragraphen aus den vorher angeführten »Allgemeinen Vorfchriften«

beftehen , folgendermaßen :

90.
Befondere

Bedingungen
für die Ver¬
dingung in

Generalunter¬
nehmung .

(Technifche
Vorfchriften .)

§ 12. Nebenleiftungen .

Wenn im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes bertimmt ift,
werden die nachftehend bezeichneten Nebenleirtungen nicht befonders entfchädigt ; es ift

deshalb hierauf bei Bemerfung der Preife für die einzelnen Arbeiten und Lieferungen
Rückficht zu nehmen .

Hier werden nun die Nebenleiftungen fo angeführt, wie dies z . B . bei den technifchen Vor¬
fchriften für Maurerarbeiten nachftehend gerchehen ift. Am Schluffe des Abfchnittes a) wird hin¬

zugefügt :
Der Unternehmer ift verpflichtet , das fertige Gebäude und die Bauftelle auf feine

Koften gehörig zu reinigen ; die Reinigung muß fich auf alle Teile (Fußböden , Treppen ,
Türen , Fenfter ufw .) erftrecken .

8*



Auf die im Anfchlage unter Titel „ Insgemein“ ausgefetzte Paufchfumme für un-
vorherzufehende Leitungen hat der Unternehmer keinen Anfpruch . Diefe bleibt von der

Verdingung ausgefchloffen.
§ 13 . Abnahme und Berechnung .

(Auszufüllen unter Benutzung der folgenden technifchen Vorfchriften für Maurerarbeiten ufw.
für fämtliche Arbeiten und Lieferungen.)

§ 14. Allgemeines .
Die Art der Ausführung richtet fich nach den in dem Koftenanfchlage für die

einzelnen Arbeiten und Lieferungen gegebenen Beftimmungen und nach den befonderen
Anweifungen des den Bau leitenden Beamten . Die Befchaffung fämtlicher zur Ausführung
erforderlichen Bauftoffe ift , wenn nicht etwas anderes ausdrücklich zugefichert wird,
lediglich Sache des Unternehmers . Es ftehen ihm daher in diefer Beziehung Mehr- oder
Nachforderungen nicht zu, auch dann nicht, wenn die Arbeiten und Bauftoffe nicht voll -

ftändig veranfchlagt, zu den veranfchlagten Preifen oder in der vorausgefetzten Entfernung
nicht zu haben fein Tollten; es ift lediglich Sache des Unternehmers , fich von der
Richtigkeit und Vollftändigkeit des Anfchlages vorher zu überzeugen .

§ 15 . Bauftoffe .
Die zu den Arbeiten zu verwendenden Bauftoffe müffen von tadellofer Befchaffen-

heit fein und zu den anerkannt beften der in der Umgegend gebräuchlichen gehören.
Die Grundmauerfteine (Bruchfteine oder Feldfteine) find gefprengt oder gefchlagen ,

lagerhaft und in Größen von 0,04 bis 0,10 cbm zu verwenden ; für Lieferung einer dem
Bedürfnis entfprechenden Anzahl Binder ift zu forgen.

Die Mauerziegel müffen wetterbeftändig, gut durchgebrannt , ohne Brandborften und
Riffe fein , auch dürfen fie keine Beimifchung von Kalk , Mergel und dergl. enthalten .
Ift ein befonderes Steinmaß vorgefchrieben, fo werden die Mauerftärken nach diefen
Maßen feftgeftellt .

Falls nicht ausdrücklich eine andere Ausführung vorgefchrieben wird, ift die Ver¬
blendung gleichzeitig mit dem Gefchoßmauerwerk herzuftellen. Die für die Verblendung
beftimmten Steine find forgfältig auszufuchen und auf Wunfch je nach dem Ver¬
wendungszwecke zu fondern ; Steine mit befchädigten Anfichtsflächen oder Kanten
dürfen zur Verblendung nicht verwendet werden. Vor Abrüftung der Faffaden ift das
verblendete Mauerwerk gehörig und fachgemäß zu reinigen.

Die Dachziegel find witterungsbeftändig, von fefter Maffe und fcharf gebrannt zu
liefern.

Der Kalk muß die nötige Bindekraft befitzen; zum Putzen ift möglichft alter Kalk
zu verwenden.

Der Zement ift aus anerkannt guten Fabriken zu liefern und bis zur Verwendung
trocken aufzubewahren.

Der Mauerfand foll fcharfkörnig fein und darf erdige oder lehmige Beimifchungen
nicht enthalten.

Alle Bauhölzer müffen von vorgefchriebener Länge und Stärke, völlig gefund ,
trocken , geradwüchfig und kernig fein .

Die zu den Zimmerarbeiten erforderlichen Schnitthölzer müffen von gleichmäßiger
Stärke und ohne Baumkanten fein . Dielungsbretter müffen unter fich eine nahezu gleiche
Breite , nicht über 30 cm haben ; Dachfchalungsbretter follen nicht über 20 cm breit fein.

Das Schmiedeeifen muß von fehnigem Gefüge , weich und nicht kaltbrüchig oder
im Bruch kriftallinifch fein ; fcharf gebogene Stellen dürfen keine Kanten- oder Längs¬
riffe zeigen.
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Das Gußeifen darf keine Sprünge , Blafen oder hohle Stellen zeigen und muß eine

graue Bruchfiäche haben .
Der Dachrchiefer muß durchaus wetterbeftändig fein und eine gleichmäßige Farbe

und Stärke aufweifen ; er ift mit verzinkten oder fonft gegen Roft gerchützten Eifen -

nägeln oder mit Kupfernägeln zu befeftigen .
Von allen Bauftoffen find auf Verlangen bei der Verdingung Proben vorzulegen .

§ 16. Arbeiten .
Sämtliche Arbeiten find nach den bewährteren Regeln der Technik herzuftellen .
Die Baugruben find hinreichend weit anzulegen , die Sohlen wagrecht abzugleichen

und die Seitenwände nötigenfalls abzufteifen . Die Freihaltung der Baugrube von Grund -
waffer ufw . ift Sache des Unternehmers , fofern hierfür der Anfchlag nichteine befondere

Vergütung enthält .
Die Maurerarbeiten find überall in kunftgerechtem Verbände vollfugig , in Lot

und Wage , beim Bruchfteinmauerwerk mit Bindern in ausreichender Zahl , beim Ziegel¬
mauerwerk mit etwa 1 ,2 cm ftarken Lagerfugen und 1 cm ftarken Stoßfugen auszuführen .
Bruchfteinmauerwerk ift wenigftens bei jedem Abfatze , fonft in Schichten von je 1 m

Höhe wagrecht abzugleichen . Die im Rohbau ftehenbleibenden Anfichtsflächen des
Bruchfteinmauerwerkes müffen mit ausgefuchten Steinen von guten Kopfflächen her -

geftellt werden ; für die Ecken find befonders bearbeitete größere Steine zu verwenden .
Mauerwerk , welches geputzt werden foll , ift mit offenen Fugen herzuftellen , vor

dem Putzen zu reinigen und tüchtig zu näffen . Die Widerlager für Gewölbe und Bogen
find gleich bei der Aufmauerung der Wände vorzukragen oder da , wo dies nicht angängig
ift, forgfältig auszufparen . Inwieweit eine Verankerung der Bogen und Gewölbe vorzu¬
nehmen ift , beftimmt die Bauverwaltung .

Die Ausrüftung der Bogen und Gewölbe darf erft nach vollftändiger Erhärtung
des Mörtels erfolgen .

Die Trennfchichten aus gegoffenem Afphalt find mindeftens l cm ftark herzuftellen .
Bei den Steinhauerarbeiten ift zur Verklammerung , Verdübelung und Verankerung

Eifen mit roftfchützendem Überzug oder Bronze zu verwenden ; die Anker find mit Blei

zu vergießen . Bei Treppen muß jede obere Stufe die untere 2,5 bis 5,o cm überdecken ;
bei freitragenden Treppen ift ftets ein Falz anzuwenden . Zum Vergießen von Quadern
darf nur Mörtel aus Wafferkalk oder Fettkalk mit Ziegelmehl — kein Zement — ver¬

wendet werden .
Die Zimmerarbeiten müffen in allen Verbindungen genau fchließend hergeftellt

werden . Freiliegende , der Witterung ausgefetzte Hölzer find in den Zapfenlöchern durch

ein Bohrloch , in den Kämmen durch eine Abfchrägung zu entwäffern . Alle Verzapfungen
find mit Holznägeln zu fichern . Die Stichmaße für Balkenlagen ufw . hat der Unter¬

nehmer an den fertigen Bauteilen felbft zu nehmen . Bei den Dielungen im Keller - und

Erdgefchoß ift im Einvernehmen mit der Bauverwaltung dafür zu forgen , daß Schwamm¬

bildungen nicht auftreten können .
Dachdeckungen find völlig waffer - und Tchneedicht in bewährtefter Ausführungs¬

weife herzuftellen .
Die Schreinerarbeiten find aus ausgetrocknetem , riffefreiem Holze , ohne Gallen und

möglichft aftrein , fauber gehobelt und in den Verbindungen dicht fchließend herzuftellen .
Die Maße hat der Unternehmer auf der Bauftelle felbft zu nehmen .

Die Befchläge an Fenftern und Türen müffen gehörig Ttark angefertigt werden ,
die Schlöffer mit guten , nicht erlahmenden Federn verfehen fein und einen leichten Gang
haben . Sämtliche Befchlagteile find durch Schrauben mit verfenkten Köpfen zu befeftigen .
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Die Verglafungen find in den veranfchlagten Glasforten möglichft frei von allen
Fehlern auszuführen , forgfältig zu verftiften und zu verkitten.

Bei den Anftreicherarbeiten ift für die Ölfarben Bleiweiß zu verwenden ; die An¬

wendung von Schlämmkreide ift nicht geftattet. Alle Flächen find vor dem Anftrich
forgfältig zu reinigen ; der Anftrich darf erft dann aufgebracht werden , wenn die Flächen
gut ausgetrocknet find. Fugen im Holzwerk find zu verkitten, harzige Stellen mit Schel¬
lack zu überziehen . Holzteile erhalten einen Grundanftrich mit reinem Leinölfirnis ,
Eifenteile einen folchen mit Mennige.

§ 17. Gewichtsbefcheinigung .
Werden Lieferungsgegenftände anfchlagsmäßig nach dem Gewicht in Rechnung

geftellt, fo ift diefes, wenn die Gewichtsermittelungen nicht etwa unter Aufficht eines
von der Bauverwaltung dazu beftellten Beamten erfolgen können , durch amtliche
Wägefcheine nachzuweifen.

§ 18. Anzeigepflicht .
Der Unternehmer hat dem Baubeamten nachftehende Zeitpunkte anzuzeigen:
1 ) wann er den Bau begonnen hat ;
2) wann die Baugräben ausgehoben find ;
3) wann das Grundmauerwerk vollendet ift (und zwar vor deffen Verfüllung) ;
4) wann der Rohbau vollendet, oder bei Holzbauten, wann das Gebäude gerichtet ift.
Unterläßt der Unternehmer diefe Anzeigen, fo fteht dem Unterzeichneten Bau¬

beamten die Befugnis zu , denjenigen Bauzuftand auf Koften des Unternehmers foweit
wiederherftellen zu laffen , wie dies zur Vornahme der Unterfuchungen erforderlich ift . “

. , den . . ten .
Der Königl. Baubeamte. Der Unternehmer .

7 . Kapitel .

Beifpiele von technifchen Vorfchriften .

91.
Ausführung

von
Maurerarbeiten .

a) Neben-
leiftungen .

Nunmehr feien Beifpiele von technifchen Bedingungen für verfchiedene
Arbeiten und Lieferungen gegeben . Bei allen wird das Vorausfchicken der
früher angeführten 11 Paragraphen der allgemeinen Vorfchriften als felbftverftänd -
lich betrachtet . Auch ift nur anfangs auf die vorfchriftsmäßige Form der tech¬
nifchen Bedingungen Gewicht gelegt , während fpäter nur das rein Technifche
der Arbeiten und Lieferungen berückfichtigt wird .

Die Vorfchriften für die Ausführung von Maurerarbeiten werden nach dem
für die preußifche Bauverwaltung geltenden Mufter mit nur unwefentlichen Er¬
gänzungen und kleinen Änderungen gegeben .

Sofern im Verdingungsanfchlage nicht ausdrücklich etwas anderes beftimmt
ift , werden die nachftehend bezeichneten Nebenleiftungen nicht befonders ent-
fchädigt ; deshalb ift hierauf bei Bemeffung der Preife Rückficht zu nehmen .

1 ) Die Herftellung von Mauerwerk in Zementmörtel ftatt in Kalkmörtel, die An¬
lage von Bogen im Mauerwerk , die Anlage, der Verputz oder das Ausfugen der im
Gefchoßmauerwerk liegenden gewöhnlichen Rauch- und Lüftungsrohre und die Anlage
von Rohrfchlitzen.

2) Das Vermauern von Türdübeln , Kreuzholz- und Bohlenzargen, das Anfchlagen
und Vermauern der Balkenanker und Maueranker, die Ausmauerungen längs der Ort-
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